
Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan "In der Au" 

Ergänzend ~um Lageplan wird festgesetzt: 

A Planungsrechtliche Festsetzungen: 

(9 9 (1) BBauG i.d.F. vom 18.8.1976 und BauNVO i.d.F.v. 15.9.1977) 
mit A n derung vo m 6.7.1979 

Art der baulichen Nutzung (~9 1 - 15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet gern. § 4 BauNVO (\~A) 

2 Nebenanlagen i.S. von § 14 BauNVO 

Sie sind nur zulässig auf den überbaubaren Grundstücksflächen. 
Nebenanlagen, die der Versorgung mit Elektrizität und Wasser sowie 
zur Ableitung von Abwasser dienen, sind gemäß ~ 14 (2) BauNVO als 
Ausnahme zulässig. 

3 Maß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 21a BauNVO) 

Entsprechend den Eintragungen im Lageplan 
(5. Nutzungsschablone; es bedeutet I + DG = 1 Vorigeschoß und 1 als 
Vollgeschoß anrechenbares Dachgeschoß) 

4 Bauweise (§ 22 BauNVO) 

Offene Bauweise 

5 Stellung der Wohngebäude (§ 9 (1) 2 BBauG) 

Die Hauptfirstrichtung ist entsprechend dem Eintrag ~m Lageplan 
anzuordnen. 

6 Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (2) BBauG) 

Die Höhe des lrdgeschoßfußbodens wird bei den einzelnen Bauvor
haben durch die Genehmigungsbehärde festgelegt. 
Die Bauvorlagen sind mit Gelöndeprofilen und Darstellung des 
Kc~clanschlusses zu versehen. 

7 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) 4 BBauG) 
de.'1 

Garagen sind auf überbaubaren Grundstücksflächen der Baugrundstücke 
zu erstellen. Es sind für jede Wohneinheit mindestens 2 Abstellflächen 
(Garage oder Stellplatz) nachzuweisen. 
Zur öffentlichen Verkehrs fläche i~t vor den Garagen ein Mindestabstand 
(Stauraum) von 5,0 m einzuhalten. 

8 sicht flächen (§ 9 (1) 10 BBauG) 

Die im Plan gekennzeichneten Sicht flächen sind von jeglicher 
Bebauung freizuhalten. Sie sind gärtnerisch anzulegen. 



9 VerkehrsflHchen (§ 9 (1) 11 BBauG) 

Von der im Plan dargestellten Gliederung kann beim Ausbau ger~ng
fügig abgewichen werden. 

10 Offentliche GrünflHchen (§ 9 (1) 15 BBauG) 

~iehe Einschrieb im Plan. 
Auf den festgesetzten FlHchen für 
-Grünanlage 
-Spielplatz 
sind die mit der wesensmHßigen Nutzung verbundenen und für die 
Nutzung notwendigen oder nützlichen baulichen Anlagen zulässig. 

11 Leitungsrechte (§ 9 (1) 21 BBauG) 

Die im Lageplan dargestellten FIHchen sind mit Leitungsrechten 
zugunsten der Stadtwerke Ulm zu belasten. Die Leitungsrechte 
umfaßen die Befugnis, die unterirdischen Leitungen zu verlegen 
und zu unterhalten. Bauliche Anlagen aller Art, tiefwurzelnde 
ßHume und StrHucher sind unzulässig. 
1 1: Leitungsrecht für die Wasserversorgung 
1 2: Leitungsrecht für die Stromversorgung 

12 rlächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 (1) 250 
BBauG) 

Die i m Plan mit pfg gekennzeichneten Flächen sind mit Sträuchern, 
~inzelbäumen und Baumgruppen zu bepflanzen und dauernd zu unter
halten. Es sind einheimische Straucharten und Laubbäume zu verwenden. , 

a Sa a rd ungsrechtliche Festsetzungen: 
i 

( 2 ~ 111 und 112 LBO in der Fassung vom 20.6.1972 mit Änderungen 
a rc ri Gesetz VOll 12.2.1980) 

LJa cr, form, Dachneigung (S 111 (1) 1 LBO) 

i e Wohngebri ude sind mit Satteldächern von 25 - 350 Neigung zu 
~e r se hen . Auf den im Lageplan besonders bezeichneten Gru nd stücks
f ljc hen entlang der Lauter sind auch Walmdächer zulässig. 
~ ppel hdu ser sind mit einheitlicher Dachneigung auszuführen. Frei
s ~e he ce Garagen sind mit Flachdach auszuführen. 

2 ':oc ges t a l t ung (~ 111 (1) 1 LBO) 
, 
~ u ff 4 1 1 ise St ruktur-u.Farbgebung ist zu vermeiden. 
~ac a fba uten sind nur als Ausnahme zulässig. Auf jeder Dachseite 
: st r.u r ei . Dachaufbau zulässig, dessen Länge höchstens 1/3 der 
~ewäuaelGnge betragen und dessen Höhe 1.50 m nicht unterschreiten 
~Grf . ie Dachfl ache des Dachaufbaus soll 100 Neigung nicht unter
s ;- r e: e . 
~~es:~cke dürfen 0.90 m höhe nicht überschreiten. 



: l~r~ ~er (~ 111 (1 ) J LBO ) 

;Sorer . aer Anschluß an eine Gemeinschaftsantennenanlage möglich 
.!. s: , si .d Außenantennen nicht zulüssig. 

~ ' ,.i cderspan ungsfreileitungen (S 111 (1) 4 LBO 

';~ederspqnnungsl e itungen sind als Freileitungen nicht zulässig. 

: Ges t alt ung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
(, ~ 1 1 1 ( } b LBO 

~~e ni ch t überbauten Flächen der bebauten Grundstücke, mit 
Au snahme der Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze, sind 
als Gr ün fl ächen oder gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 

6 :Ein friedigungen (§ 111 (1) 6 LBO 

'Ein friedigungen entlang von öffentlichen Verkehrs-u.GrÜn
:fl ächen sind bis 1.0 m Gesamthöhe, im Bereich der Sicht
:flächen bis 0.70 m über Oberkante Fahrbahn zugelassen. Sie 
sind möglichst als Scherenzaun oder Maschendrahtzaun mit Laub
nolzhecken hinterpflanzt, herzustellen. Die Verwendung von 

,Stacheldraht ist nicht gestattet. Die Einfriedigung ist im 
Baugesuch darzustellen. 

7 Genehmi gungspflicht für Aufschüttungen und Abgrabungen 
(§ 11 1 ( 2) 1 LBO) 

:Aufschüttungen und Abgrabungen über 0.50 m Höhenunterschied 
gegenüber dem Gelände, an das sich keine baulichen Anlagen 

' anschließen, bedürfen der Genehmigung. 

8 Stützmauern (§ 111 (2) 1 LBO 

'Sie sind dem Gelände anzupassen und ~m Baugesuch mit Material
angabe darzustellen. 

9 Ordnungswidrigkeiten (§ 111 (2) 2 LBO 

Ordnungswidrig nach § 112 (2) LBO handelt, wer vorsätzlich oder 
. fahrlässig den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen nach § 111 
!LBO zuwiderhandelt. 
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